
Miko, Kirche und Staat alten Österreich
des hl Pignatelli!) neigte Zzu der Ansicht. daß die Heilung uchdurch natürliche Kräfte hätte zustandekommen können. Vonden acht Arzten der Kommission erklärten jedoch sechs, daß dıeungewöhnliche Schnelligkeit der Heıilung als außernatürlich ansehen werden mUusse. Das Wunder wurde schließlich durch dasDekret bestätigt, aber eine Bemerkung, die allerhöchster Stelleüber die ZWEe] negatıven Urteile VOo  - Arzten gemacht wurde, hatteohl ZU Folge, daß Na UU 1mM gemeıinen volle Kinmütigkeitdes Urteils der Ärzte unscht.

Kırche und Staat alten Österreich
Von rof. DDr. Norbert Mıko, I  INZ

FEinleitung
ber das Verhältnis des kKeiches Gottes ZU iırdischen Gewalthat Christus VOor Pılatus entscheidende Worte gesprochen: „MeınReich ist nıcht VO  D dieser Welt“ ber uch: „Du hättest eiıneGewalt ber miıch, wenn S1e nıcht VO  b ben gegeben ware  ..Das heißt, das Reich G(GFottes i1st eın Bereich eıgener Art, mıt anderenGesetzen, als die irdischen sınd ; das heißt ber auch, daß derStaat 1m etzten seine Gewalt VO (Jo0tt herleiten mu 1€e Kırchehat geistliche Aufgaben, der Staat darf sS1e nıcht daran hindern.Der Staat hat das irdısche Wohl seiner Bürger fördern, ist. 1ndiesen Belangen Souveräan, und die Kirche darf iıhm darın nıcht1m Wege stehen. Berühren sıch kirchliche un staatlıche Interes-

SCH, sınd sS1e ın dem Geiste vertreten, der dem Ursprungbeider (+Ü ewalten aus Gott entspricht. Das ıst ın Kürze die ehrist-liche Staatslehre. Diese Auffassung War Jedoch ın der Antike NeTr-Oort. Der Staat herrschte 1m Bereich des Religiösen uneinge-schränkt. Der Gedanke, daß Religi0n und Volkstum, Religion unStaat InnNıgst zusammengehören, war sowohl 1mM Judentum wWw1e€e 1mHeidentum unbestritten. Der dreihundertjährige Kampf derKıirche ihre Freiheit und die der ewıissen wWar naturnotwendig,und war nıcht immer HNUuUr der oSe VWiılle der römiıschen Kaiserdafür verantwortlich. Der Gedanke der staatlichen Oberherr-schaft ber die relis1ösen Angelegenheiten War tiet eingewurzelt,daß selbst ach 313, ach dem Mailänderedikt, sıch 1€ Dingenıcht sehr stark änderten, 1Ur daß Jetzt der Staat, VOT allem seıt.360, seıt dem Verbot des Heidentums durch Katiser Theodosius,offiziell christlich war‘l) Daß die Kıirche trotzdem ihre Unabhängig-
1) Das damalige Ringen zwıischen Kıirche und Staat War e1n Teıl des Kingens mıtdem Arilanismus. Die Anhänger dieser rrlehre verstanden C5, manche Kaiser durchUnterwerfung der geistlichen Belange unter die weltlichen Machthaber für sıchgewinnen. Athanasius hat nıcht NUur BedeuLung als Vorkämpfer dıe rrlehre desArıanismus selbst, sondern uch als Verteidiger ıner VO: Staate unabhängigen Kirche.
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keit bekam, verdankt S1e VOLr Hem z W el Umständen: dem einen,
daß Kaiser Konstantin seiıne Residenz VOo  S Rom nach Byzanz
verlegte, un dem anderen, daß das W eströmische Reich
den Schlägen der Völkerwanderung zusammenbrach. Während die
Ostkirche dem Zäsaropapısmus ZU Opfer fiel, wurde die West-
kıirche mıt der welthistorischen Aufgabe betraut, das S1C  h bildende
Abendland christlich formen. Die theoretische Grundlage azu
heferte der hl Au stın mI1t seinem Werk „Vom (+ottesstaat”;
den praktischen Abschluß der Staatsauffassung 1m Abend-
land bildete die Kaıserkrönun Karls Gr i1im Petersdom
Weihnachtstag des Jahres 800 Auf Grund dieser Konzeption, die
700 Jahre bestehen sollte, bildeten Staat un Kırche eıne Einheit.
Der Staagt nahm die christlichen Sittengesetze un die christlichen
Glaubenslehren als Staatsgesetze d. garantıerte die Siıcherheit der
Kultausübung, lıieh der Kırche seıinen starken Arm die
Häretiker ınd für die Missionierung der heidnischen V ölker 1m
Norden und Osten des Heiliıgen Römischen eiches. Die Kırche
hinwieder gab dem Kaiser durch Salbung und Krönung eıne sakrale
Weıhe, stellte dem Staat den Klerus für Verwaltungsaufgaben ZU.

Verfügung, ahm m die Last der Volksbildung un!: der Kul-
tıvierungsarbeıt ın den verödeten un unerschlossenen and-
strichen ab Im VMittelalter wWwWar diese innıge Verbindung
zwıschen Kıirche un Staat eine Selbstverständlichkeit, uch dann,
wenn zwıschen den Vertretern beider Bereiche Auseinander-
seLizungen gab®). Das anderte sıch erst nde des Mittelalters,

dem Einfluß VO Humanısmus un:‘ Renaissance S1C.  h
allmählich antık-heidnische Anschauungen ausbreıteten. Damals
Lraten erstmals nationalhistische Gedankengänge ın stärkerem Aus-
ma hervor. Die Gewalt des unıversalen abendländischen Kaiser-
LUums sank, un setzte eiIne heftige Krıitik Papsttum eın.
Die Hussiıtenbewegung wWwWar eiIn erstes Fanal der kommenden
VDınge. Die Glaubensspaltung bedeutete ann das eigentliche nde
der bisherigen christlich-abendländischen Staatsauffassung. Und
]er NUu. der Einfluß Österreichs, besser gesagt, des Hauses
Habsburg auf die Gestaltung der kirchlichen Fragen e1N.,

Das Staatskirchentum Österreich und seme Wurzeln
Wır können ZW ar nıcht S  ’ daß die Reform der Kıirche ach

der Glaubensspaltung eın Verdienst der FHürsten SCWESCH se1l
die Kırche reformıilerte S1C.  h selbst, ZU Teil durch die evotıo
moderna Niederrhein schon VOL Luther, durch CcCue Orden,
VOr allem durch das Triıdentin’sche Konzil. ber wir .können ruh]
behaupten, d ohne das Eıintreten des Hauses Habsburg für die

5) Gesetzlich üntermauert dieses ENSC Verhältnis zwıschen Kirche un! Staat
a durch das „Pactum Ottonicum“ Vo 962, durch das W ormser Konkordat VO

1122 und, speziell für Österreich, durch das Wiener Konkordat VO.  5 1448



Miko, Kirche und Staat alten Österreich44  }  ; M1ko, i_fil"éh‘e ü;i@ S£gat e filtéi1 ÖSté_#eléfi  e  V  kaüholische Sache def ganze deubsche Raum, ;dazu Böhmen und  Ungarn, wahrscheinlich auch Polen, protestantisch geworden wäre.  Daß die Habsburger sich in ihrer Haltung sicherlich auch von  machtpolitischen Erwägungen leiten ließen, vor allem wegen des  durch und durch katholischen Spanien mit seinem ungeheuren  Kolonialreich, gehört auf ein anderes Blatt?).  Se’t Luther die Sache der Reformation den Fürsten übertragen  hatte, seit also im protestantischen Bereich der Staatsgewalt,  ähnlich wie in der Antike, auch die religiösen Belange eingegliedert  waren, konnte auch die katholische Kirche nicht umhin, den  Fürsten ihrer Richtung die gleichen Rechte einzuräumen, schon  deshalb, um der protestantischen Propaganda einen wirksamen  Riegel vorzuschieben. So wurde mit Zustimmung der Kirche der  Grundsatz „Cuius regio, eius et religio“ verkündet, der sich für  Österreich dahin auswirkte, daß das zum größten Teil protestan-  tische Land von Staats wegen. der katholischen Kirche zurück-  gegeben wurde*). Diese Tatsache darf man nie vergessen, wenn  man die nachfolgende Gestaltung der kirchenpolitischen Probleme  in unserem Vaterlande begreifen will. Erst nachdem vom Staate  die äußere Sicherung für die Kirche gegeben war, konnte die  inzwischen in Rom längst angelaufene Selbstreform der Kirche  auch in Österreich wirksam werden. Sie wirkte sich so gründlich  aus, daß bis auf wenige Gegenden jede Erinnerung an den  Protestantismus ausstarb. Begünstigt durch die Barockkultur und  durch die siegreichen Türkenkriege, bildete sich in Österreich ein  neues katholisches Lebensgefühl, ähnlich dem im Mittelalter, nur  daß jetzt das Haus Habsburg im Leben der österreichischen Kirche  eine ungleich größere Bedeutung einnahm als je ein Kaiser im  mittelalterlichen Reich. Solange die Herrscher tieffromm waren,  solange die Glut der barocken Glaubensbe  geisterung anhielt, war  das keine Gefahr für die Kirche®).  Im 18, Jahrhundert aber wurde die Geistesrichtung der Auf-  klärung in ganz Europa dominierend. Der rationalistischen  Haltung des Protestantismus und des Angelsachsentums ent-  sprungen, richtete sie in den katholischen Ländern, weil ihrem  innersten Wesen fremd, die  ößten Verheerungen an. In  ster-  Il  reich kam sie unter Joseph  voll zur Geltung. Ein ungeheurer,  überhasteter, ungesunder Reformeifer setzte ein. Er war sicher gut  gemeint, brachte aber auch im rein staatlichen Bereich größte  3) Dazu: J. Lortz, Die Reformation in Deutschland, 2 Bde?‚  Freiburg 1941 ‚  K. Eder, Die Geschichte der Kirche im Zeitalter des konfessionelle  n Absolutismus  (1555—1648), Wien 1949; James Brodrick S. J., Petrus Canisius. 1521—1597. Aus  dem Englischen übersetzt von. Karl Telch. 2 Bde., Wien 1950,  *) Vgl. Karl Eder, Glaubensspaltung und Landstände in Österreich ob der Enns.  1525—1602. Linz 1936; ders. Die Geschichte der Kirche im Zeitalter des konfessionel-  len Absolutismus.  5) Dazu: Gustav Schnürgr, Katholische Kirche und Barockzeit. 1937.katholische Sache der n deutsche Raum., dazu Böhmen undUngarn, wahrscheinlich uch Polen, protestantisch geworden wäre.Daß die Habsburger sıch ın ihrer Haltung sicherlich uch VOoO
machtpolhitischen Erwägungen leiten ließen., VOr allem Nn des
durch und durch katholischen Spanien mıt seinem ungeheurenKolonialreich., gehört auf eın anderes Blatt?).Se‘t Luther die Sache der Reformation den Fürsten übertragenhatte, seıt Iso 1m protestantischen Bereich der Staatsgewalt,ähnlich WI1€e in der Antike, uch die reliz1ösen Belange eingegliedert
arch, konnte uch die katholische Sırche nıcht umhıiın, den
Fürsten ihrer Kichtung die gleichen Rechte einzuräumen., schon
deshalb, der protestantischen Propaganda einen wirksamen
Kıegel vorzuschi:eben. So wurde mıt Zustimmung der Kıirche der
Grundsatz „Cuius reg10, e1IuUs relig10” verkündet, der siıch fürÖOsterreich dahın auswirkte, daß das ZU größten Teil protestan-tısche and VO Staats der katholischen Kırche zurück-
gegeben wurde*), Diese Tatsache darf INa nıe VErSCSSCNH, wenn
InNna die nachfolgende Gestaltung der kirchenpolitischen Probleme

uUuNnsecerem Vaterlande begreifen will Krst nachdem VOo Staate
die äußere Sicherung ur die Kırche gegeben WAar, konnte die
inzwischen iın Rom Jängst angelaufene Selbstreform der Kırche
uch in Osterreich wırksam werden. Sie wıirkte S1C.  h gründlich
aQus, daß hıs auf weni1ge Gegenden jede Erinnerung den
Protestantismus ausstarb. Begünstigt durch die Barockkultur un:
durch dıie sıegreichen JTürkenkriege, bıldete sıch ın Österreich eın

katholisches Lebensgefühl, äahnlich dem 1m Mittelalter, NUur
daß jetzt das Haus Habsburg 1mM Leben der österreichischen Kırche
eiıne ungleich größere Bedeutung einnahm aqals Je eın Kaiıser 1m
mittelalterlichen Reich Solange die Herrscher tieffromm WAarcCH,solange die Jut der barocken Glaubensbegeisterung anhielt, War
das keine Gefahr für die Kirche®).

Im Jahrhundert ber wurde die Geistesrichtung der Auf-
klärung ın SaANZz Kuropa dominierend. Der ratiıonalistischen
Haltung des Protestantismus und des Angelsachsentums entLı-
9 richtete s1e iın den katholischen Ländern, weıl ihreminnersten Wesen iremd, die ößten Verheerungen In SLEer-IIreich kam S1e Joseph voll ZU  Ig Geltung. Ein ungeheurer,überhasteter, ungesunder Reformeifer setzte e1ln. Er wWwWar sıcher Yutge;'neint, brachte ber uch 1mMmM rein staatlıchen Bereich größte

°) Dazu: Lortz, Die Reformation ın Deutschland, de., Freiburg 1941Eder, Die Geschichte der Kirche 1m Zeıtalter des konfessionelle Absolutismus(1555—1648),; Wien 1949; James Brodrick J Petrus Canisius, — Ausdem FEnglischen übersetzt von. Karl Telch. Bde., 1en 1950.*) Vgl Karl Kder, G(‚laubensspaltung und Landstände ın Österreich ob der Enns.SLinz 1936; ders. Die Geschichte der Kırche 1m Zeıitalter des konfessionel-Jen Absolutismus.
>) Dazu: Gustav Schnürgr, Katholische Kirche und Barockzeit. 1937
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Schwierigkeiten mıt sıch, so daß Joseph 11 VOTr seinem ode zahl-
reiche Neuerungen wıeder aufheben mußte. Auf dem (Gebiete der
KRelıgi0n ıst das Vorgehen des Kaisers qls „Josephinismus” dıeWelt- un Kirchengeschichte eingegangen‘®),. Ich kann INr

CrSDATCH, Einzelheiten der damaligen Gesetzgebung anzuführen;
s1e S1iN.  d allgemeın bekannt. Die KSırche wurde qals der verlängerte
Arm des Staates betrachtet un: frisiert, w1e€e der aufgeklärten
Mode des spaten Jahrhunderts entsprach. Durch die Juden-
emanzıpatıon und das Toleranzedikt gegenüber dem Protestantis-
INUus wurde Juden und Protestanten der Eintrıtt ın die öffent-
lichen Amter ermöglıcht; der Staat, der ZwWar och immer othfizıell
katholisch WAar, SCWANN eın Aussehen. Durch die Reglementie-
runs Her Angelegenheiten k  Ö Seıten des Staates wuchs die
Bedeutung der Bürokratie 1ins Ungemessene. Und diese Bürokratie
war durch die ank VO autf klärerischen Geiste ertullt. Die
Monopolisierung der Priesterausbildung en G(Generalsemmiarıen
schuf einen Klerus, der S1C.  h ın erstier Lin:e als Staatsdiener betrach-
tete Der Glaubenseiter der österreichischen Bevölkerung WI1C.  h
allmählich der Haltung bloßer Loyalıtät gegenüber der Kirche,
übrigens uch gegenüber dem Staate. Der Priesternachwuchs
sing rapıd zurück.

Erst die Jahre ach der Französischen Revolution und den
Napoleonischen Kriegen brachten eiıne Wende Die Aufklärun
hatte S1C.  h offenkundig selbst ad absurdum geführt. In der Romantik
kamen Kräfte ZU Durchbruch, die dem kirchlichen Denken sehr
nahe standen. Ausschlaggebend wurde für ÖOsterreich das Wirken
des hl Klemens Marıa Hofbauer, der eiıne breite Bresche ın das
staatskirchliche Denken schlug. Ü’bersehen werden darf ann nıcht
das ungeheure Ansehen, das S1C.  h das Papsttum, besonders
Pius VIL., ın Sanz Kuropa wegen des VWiderstandes den
Korsen erworben hatte. Diese gefestigte Stellung des Papsttums
hatte zahlreiche Staaten azu gebracht, Konkordate mıt Rom
schließen‘). Österreich konnte sıch diesem Beispiel aıl die Dauer
nıcht verschließen. Man mußte, ob INa wollte oder N1IC.  ht, cdıie
Kirche als einen gleichberechtigten Vertragspartner ansehen.
Langsam Sing Ma VOo josephinıschen Standpunkt ab 1827
erlaubte INa die beschaulichen Orden wleder, und 1m staats-
poLitischen Testament des Kaisers Franz (T 11 ist
das TS Mal VOo Abschlusse eiınes Kon_kordates die Rede”).

Dazu  e Ferdinand Maaß, Der Josephinismus, Entfaltung und Krise. de.,
ien 1951/1953; Rudolf Hıttmair, Der Josep
der Enns, Freiburg 1907 hınısche Klostersturm 1 Lande ob

Konkordate wurden geschlossen: mıt Sardınıen und Bayern FOLTE mıt Preußen
1821, 1m gleichen Jahre bereinkommen mıt W ürttemberg, Hessen/Darmstadt,
Nassau, Kurhessen, achsen  eimar, Frankfurt, Baden; ereinkommen mıt Han-

1824, mıt Oldenburg 1830; Konkordate mıt den Niederlanden 1827, mıt Spa-
nıen 1845 (ratiıfiziıert 9 mıt Rußland 1347, mıiıt Toskana 1851

Dazu Österreichisches Staatswörterbuch, I1IL,
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Die imlitischen Hintergriindé des Abschlusses und der
Kündigung des Konkordates 1855

Schon 1834 ın Verhandlungen mit dem untius vıele
der kurialen Wünsche bekannt geworden‘”). Besonders heftig War
der kırchliche Wiıderspruch das josephinische Ehepatent und
das Eherecht des ABG VOoO 1811 (SS fl.) 1835 wurde der Mann
berufen, dessen Werk das Zustandekommen des onkordates sSeIn
sollte: der spätere Erzbischof VO.  s Wıen, Kardinal Othmar
Rauscher, der Lehrer des jJjungen Erzherzogs Franz ( Joseph).
Sein Gutachten zur Ehefrage annn als ersties Programm
einer Regeneratıon Osterreichs auf katholischer Grundlage gelten.
ber erst zwolt Jahre spater, ach dem Sturze Metternichs 1m
März 1548 un dem Regierungsantrıtte des jungen Aısers 1  N

XIL 18348, wurde der Grundsatz der absoluten Freiheit der
Kırche ıhren Angelegenheiten, 1Iso der Koordinatıion, ZU
leiıtenden Prinzip iıhres Verhältnisses ZU Staat erhoben. Be  1
Zusammentritt des Kremsierer Keichstages 1m Jänner 1349 forderte
der Episkopat in diesem Sinne den Abschluß eines Konkordates.

A4s Verfassungspatent VOoO März 18349, Z verbürgte jeder
gesetzlich anerkannten Religion das Recht der gemeinsamen
öfflentlıchen Religionsübung, selbständige Ordnung un: Verwaltung
ıhrer Angelegenheiten, unterwarf sS1e ber w1e€e jede Gesellschaft
den allgemeiınen (+esetzen des Staates. beauftragte das
Ministerium, 1S ZUEF Ausarbeitung endgültiger esetze provisorisch
Verordnungen erlassen. Deswegen setzte S1C  h das Ministerium
mıt den gesetzlichen Vertretern der Kırche iIns Einvernehmen. Am

März 18349 erging eiIne Einladung die Bischöfe der Monarchie,
SIC  h ach Wien be eben. Die Tagung der Bischöfe dauerte VOo

Aprıl bıs unı 1349 Die Resultate der Verhandlungen
wurden ““ Maı, 6., 1 un Juni dem Ministeriıum
mitgeteilt. Die Bischöfe wählten ZU Schlusse e1in fünfghedriges
omiıtee ZULTX Verhandlung zwıschen Bischöfen un: Reglerung.
Präses dieses Komitees wWäar Fürsterzbischof Kardinal Schwarzen-
berg VOo  > Salzburg, der Bruder des damaligen Ministerpräsidenten
elix Schwarzenberg, Berichterstatter War Fürstbischof Othmar
Rauscher VOo Seckau. Die ausgearbeiteten Memoranden bezogen
S1C.  h auf 1€ Ehe, Religi0ns-, Schul- un Studienfonds, Pfründen-

6 | m
Z7u den K6nkordatsverhandlungen : Hans Erich FYeine, Kıirchliche Rechts-

geschichte. der Grundlage des Kirchenrechtes VO  b Ulrich Stutz. Die katho-
lische Kırche, W eeımar 1950, ermann Böhlaus Nachtf. Periode: Das vatıkanische
Kıirchenrecht. Das Staatskırchentum un seine Überwindung. Preußen, Öster-
reich. Österreich und das Konkordat VO.  s 1855, 347/550.

Frh. Hussarek, Die Verhandlungen des Konkordates VO August
1855 1922 (Auch Archiv für Österreichische Geschichte, L 109, I1); Hör-
Mann, Sav. Kan. 43, 1922, 513 fl" Singer, Kritische Bemerkungen Z
einer Geschichte des österreichischen Konkordates, Mitt Vereines für Geschichte
der Deutschen Böhmen, 62, 1923, 95 .
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und Gotteshausvermögen, Unterricht, kirchliche Verwaltung, geist-liche Gerichtsbarkeit, geistliche Amter-und (ottesdienst, Kloster-
scCH.,. Die KReglerung teilte diese Materien iın rel Gruppen:solche, deren Lösung keinerlei Schwierigkeiten bereite; solche,
deren Erfüllung entweder nıcht unbe der DUr teilweise
möglhıch sel; solche, die ZUTZEIT och nıcht spruchreif waren.

Die ateriıen des Punktes wurden mıt kaıiserhicher Verordnung
VOoO Aprıl 1850 ertüullt. Bischöfen un: Gläubigen Wäar DNun

Ireigestellt, ın geistlichen Angelegenheiten S1C.  h den Papstwenden. Die Bischöfe durften DU die Gläubigen hne Eirlaubnis der
weltlichen Gewalt ermahnen;: wWwWenn diese Ermahnungen äußere
Wirkungen ach sıch ZOSCH, allerdings NUur, wWenn VOo diesen
Hıirtenbriefen Abschriften die weltliche Behörde abgeliefert
wurden. Das beinhaltete die Aufhebung des Placetum. Kirchen-
strafen konnten verhängt werden, WenNnn sS1Ie au die bürgerlichen
Rechte keinen Einfluß hatten. duspension und Deposition wurden
freigegeben. Durch kaıserliche Verordnung VOo Aprıl 18350
wurden die Beziıehungen der katholischen Kirche ZU. Unterricht
näher bestimmt (nıemand ann den nıederen der höheren
Lehranstalten katholischer RKelig10onslehrer seinm hne bischöfliche
Ermächtigung). Am April 1850 wurden auf Grund der Be-
schlüsse der Bischofskonferenz W eisungen bezüglıch der theolo-
gischen Diözesan- und Klosterlehranstalten erlassen. Am Juli
1850 erging eıine Ministerlalverordnung ber Straf- un!: Diszı-
plinaramtshandlungen katholische Geistliche. Bezüglich des
Wirkungskreises der staatliıchen Behörden Angelegenheiten des
katholischen (ÜOottesdienstes und der Pfarrkonkursprüfung wurde
mıt dem Staatskirchentum gänzlich gebrochen.

Zur drıtten Kategorie (Materien, die ZUFTFC Zeit och nıcht ruch-
reif waren) gehörten: das Recht ZU. Besetzung kirchlicher Piründen
und mt  9 das Volksschulwesen;: die Ehe; das Patronatswesen,
der Religions-, Schul- un!: Studienftonds. Besonders der
Ehefragen Verhandlungen mIt dem päpstlichen Stuhl NOTt-
wendig, weıl die bischöfliche Konferenz keine Synode WAäar, W CS«=-=

die Bürgschaft allgemein verbindlicher Normen vermıßt
wurde, welche UTr durch eın Einvernehmen mıt Rom erzielt
werden konnte. Diesen Standpunkt nımmt uch das kaiserliche
Handschreiben den Kultus- und Unterrichtsminister hun eın
(2 Dezember ’ in welchem diesem aufgetragen wurde,
Zuziehung VOo  > KRauscher, Salvotti, W olkenstein un Pilgram den
Entwurf eines FEhepatents auszuarbeiten, welcher der Verhandlung
mıt dem Stuhl als Grundlage dienen un dem Kaiser ZULTF VOI-

läufigen Genehmigung vorgelegt werden sollte. Diese K ommissıon
einıgte sich ın der Verfassung eines Gesetzentwurfes über Eihen
der Katholiken un:' betraute mıt der Abfassung des Entwurtfes
SoOWwl1e einer Instruktion für die kirchlichen KEhegerichte den Fürst-
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bischof Rauscher. Seine diesbezüglichen, von der Kommission
überprüften Ausarbeitungen wurden 1mM Apriıl 18592 dem Kaiser
ZU Genehmigung vorgelegt, womıt die Vorbedingung ZU Ab-
schlusse eiınes Konkordates gegeben wWwWar und die Verhandlungenbeginnen konnten.

Die Konkordatsverhandlungen wurden zünächst ın Wien
zwıschen KRauscher und dem untius V1ıale Prelä geführt. Die
meılısten Schwierigkeiten bereitete ach Überwindung des Wiıder-
standes der ungarischen Bischöfe die Ehefrage. Im Sommer 1854
wurden die Verhandlungen unterbrochen und annn ach Rom
verlegt. Verhandlungspartner Rauscher un Kardinal
Santuccıi, uch P  1US selbst. Unter Zugrundelegung des römı-
schen Gegenentwurfes, womıt alle wichtigen Prinzipienfragen VOo
Staate zugestanden WAarch, kamen die Verhandlungen 1m Aprıl 1855
ZU Abschluß Das ‚Konkordat wurde August, dem
Geburtstag des Kaisers, ın 1en unterzeichnet. Eıne Anzahl VOo
Punkten wWwWar Nur ın den ecun Beiulagen festgelegt, die den Schrift-
wechsel der beiden Bevollmächtigten enthielten und nıcht qals
Bestandteile des Konkordates mıiıt diesem veröffentlicht wurden,
daher größtenteils geheim geblieben sind. Die Publikation erfolgte

‚päpstlicherseits November 1855 mıt der ulle „Deus
humanae salutıs auctor”, staatlicherseits durch kaiserliches Patent
VO November 1355 Am selben Tage erging das Breve „ÖOptime
noscıtis“ als päpstliche Durchführungsvorschrift f ür den Oster-
reichıschen Kpiskopat.

Der Inhalt der Artikel des onkordates ist ın Kürze fol-
gender*’): Im ersten Artikel wurde die kirchliche Autonomie voll-
ständıg anerkannt, die römisch-katholische Kırche ın allen Rechten
un Befugnissen bestätigt, die ihr au Grund göttlicher Anordnung
un der Bestimmungen des Kirchenrechtes zukommen. Demgemäß
So ach Art alles vermieden werden, w as die katholische
Kirche und ihre Einrichtungen irgendwie gefährden könnte. Der
roömische Primat wird anerkannt; der Verkehr mıt Rom freige-
geben, das Placetum ausgeschlossen, die Jurisdiktion der Bischöfe
1m Sınne des Kirchenrechtes zugelassen. Der Unterricht der
katholischen Jugend soll ach der Lehre der katholischen Religion
eingerichtet werden; ı1n der Theologie, Katechetik un Religi0ons-
lehre ann 1Ur derjenige Unterricht erteilen, welcher hierzu VOo
Bischof die Sendung empfangen hat An katholischen ( ymnasıen
sollen 1Ur K atholiken 1€e€ Lehrstellen versehen; die Bischöfe
bestimmen die Religionslehrbücher; all Lehrer den für
Katholiken bestimmten Volksschulen werden der kırchlichen
Beaufsichtigung unterstellt ; die Schuloberaufseher eiInes Kirchen-

10) Das Konkordat mıt Beilagen und Ba Raccolta, 8321; Archiv kath.
Kirchenrecht, 1, 1ı1en 1857, ,, 14, ; 138, 449 : - Auszug beı Mırbt,
„Quellen”, 447
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sprengels sollen aus VO Bischof vorgeschlagenen ännern ernannt
werden. Bücher, weiche der Religion un Sıittlichkeit verderblich
sınd, sollen VO den kirchlichen Organen Zzensurılert werden, ihre
Verbreitung So uch die Reglerung hıntanhalten. ber alle
Kirchenrechtsfälle sollen die ırchlichen Gerichte erkennen, mithin
uch ber die Ehesachen. Die Bischöfe dürfen iıhr Disziplinarrechtdie Geistlichen un: ıhr Strafrecht 1€ Gläubigen unhındert ausuüben. ber das geistliche Patronatsrecht entscheıidet
das geistliche, ber das weltliche das staatlıche Gericht. Die welt-
lichen Rechtssachen der Geistlichen gehören VOoOr das welthliche
Gericht, VOT dasselbe gehören uch die Geistlichen Ver-
brechen un Vergehen (mit Ausnahme des durch das Trıdentinum
geregelten Vorgehens Vergehen der Biıschöfe), doch sollen
die Bischöfe hıevon iın Kenntnis YJESCLZT werden; be1ı Verhaftungund Festhaltung VO Geistlichen mMu INa die gehörige Rücksicht
eobachten. Die Immunität der Kırche soll, sSoweıt möglich,beobachtet werden. Die bischöflichen Seminare sollen eventuell
staatlicherseits dotiert werden; die Aufnahme VOoO  wn Zöglingen und
die Bestellung VO Professoren ihnen ist der Kırche freigestellt.Neue Kirchensprengel sollen 1UTr mıt Zustimmung der Regierungerrichtet werden. Der Besetzungsmodus kırchlicher Amter wird
präzısıiert; bei Auswahl der Bischöfe soll der Kaiser sıch des Rates
VO  S Bischöfen, besonders derselben Kirchenprovinz, bedienen.
Der Eıd der Bischöfe WITr  d dem kirchlichen Standpunkt angepaßt.Die gesamte Geistlichkeit annn ber ihr Vermögen Jetztwillig fre  1
verfügen; die eventuelle Erhöhung der Kongrua WIT  d versprochen.Der Genuß der Kirchengüter Ist eine Folge der kiırchlichen Eıın-
SELZUNG. Die Orden sınd selbständig un können ihre Angelegen-heiten frei verwalten; behufs Kinführung Orden haben S1C.  h
die Bischöfe mit der Regierung 1ns Einvernehmen sSetizen. Die
Kırche kann ohne Kinschränkung freı erwerben und wird iıhrem
Besitze und Figentum geschützt werden. Die Verwaltung der
Kirchengüter geschieht ach Kıirchenrecht; Kirchengut soll ber
hne kaiserliche Bewilligung weder veräußert och belastet werden.
Die Güter des Religions- un Studienfonds SIN  d Kıgentum der
Kirche und werden 1m Namen der Kirche verwaltet, während den
Bischöfen die ihnen gebührende Aufsicht gewahrt WITr:  d. Die Eın-
künfte des Religionsfonds sollen für kirchliche edürfnisse VeOeI -
wendet und ach Möglichkeit VOoO Staate ergänzt werden; die
Einkünfte des Studienfonds dienen für den katholischen Unterricht.
Die Interkalare fallen dem Religionsfonds Wurde der Kırchen-
zehent staatlicherseits aufgehoben, soll als Entschädigung dafür
VO:  5 der Regierung eiIn Bezug angewlesen werden. Was SOoONSs nochdie kirchlichen Personen der Sachen betrifft, ber nıcht esonders
geregelt wurde, soll ach der Lehre der Kirche und ihrer ın Kraft
stehenden, vo Hl Stuhl gutgeheißenen Disziplinen geleitet un:
verwaltet werden. 1He dem Konkordat wıderstreitenden esetze
„T’heol.-prakt. Quartalschrift“ E 1956
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und Verfügungen werden aufgehoben und das Konkordat
Österreich als Staatsgesetz erklärt. Beide 'Teile versprechen, das
Vereinbarte gewissenhaft beobachten Z wollen; sollten S1C  h in
Zukunft Schwierigkeiten ergeben, sollte INa S1C  h ZUT freund-
schaftlichen Beilegung der Sache ıns Einvernehmen setzen.

VWelch ungeheure Änderung ın der Lage der katholischen
Kirche Österreich gegenüber dem jahrhundertealten System
des Staatskirchentums! Fragen WIT ach den Gründen, die
eıner radikalen Schwenkung ın der Haltung der österreichischen
Regierung geführt haben, dürfen sicherlich nıcht die günstige
Konstellatiıon ın personeller Hinsıcht übersehen. Zur Zeit der
Vorbereitung des Konkordates War Fürst elix Schwarzenberg
Ministerpräsident, der Bruder eınes der führenden Köpfe des
österreichıschen Katholizismus. Othmar Rauscher war der ehe-
malıge Lehrer Kaıiser Franz Josephs. Dem Ministerpräsiıdenten
Schwarzenberg hatte be1ı Erlassung der sogenannten ärzver-
fassung VO 18349 eın Osterreich vorgeschwebt, das be1 einer
gewlssen Autonomie der einzelnen Gebiete, VOTLr allem der (Jemein-
den, doch eın einheitliches, straff geführtes Reich seın sollte. och
schon 1851 wurde diese Verfassung aufgehoben und das sogenannte
„Bachsche System“” eingeführt, nach Dr Alexander ach benannt,
der ach dem plötzlichen ode Schwarzenbergs April 1852
das stärkste Element des ınısterrates wurde. Das Bachsche
System wollte einen absolut regJıerten, zentralistischen Staat
schaffen un War 1m EsecnMnN eıne moderne Fortsetzung der Reformen
Josephs 11 Die Stutzen sowohl des Schwarzenbergischen w1e des
Bachschen Österreich ın erster Linie Armee un!' Büro-
kratie!l). och hatte INa 189348 und 1849, esonders ın Ungarn und
Jtalien, die Lehre bekommen, daß diese S5äulen allein nıcht genüg-
ten, abgesehen VO den verheerenden Folgen, die eine Schwächung

relig1ösen ((ÜJeistes uch ın den breıiten Volksschichten hervor-
riefi. Wır dürfen nıcht VETSCSSCH, daß 1mMm Zuge der immer mehr
S1C.  h greifenden Industrialisierung, der sıch verdichtenden Ver-
kehrswege und der zunehmenden Schulbildung der (Jeist des
Liberalismus und des Nationalismus immer weıter u S1IC.  h oT1f.
Revolutionäre Ideen können ZW ar eine Zeıt lang uınterdrückt
werden, auf die Dauer annn INa s1€e ber NUur mıt konstruktiven
I1deen überwınden. Man sah ın KRegilerungskreisen e1ın, daß man
mıt dem aufklärerischen Josephinıschen (7eist nıcht seınen Spr6ß-
ling, den Liberalismus, vertreiben könnte, und INa brauchte für die
auseinanderstrebenden Nationalıtäten eın altbareres Einigu
band, qls Armee und Bürokratie ( Man hatte ın NSS-  der
Revolution erkennen gelernt, was 6cs heißt, wenn das olk die
Reg\ierung 1m Stiche 1äßt un: die Beamtenschaft infolge Fehlens

11) Zur österreiéhischen Verfassungsentwicklung vgl Ue. A Hantsch, Die
Geschichte Österreichs, L B 393 /413.
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Arr funktién_ierenden Zentralgewalt aktionsunf ähig Ist. Auch derStaat braucht als OÖrganismus Jut und Leben Und das sollt
DU die Kırche mıtvermitteln.

Die Kıirche ihrerseits hatte natürlich größtes Interesse daran,
daß SiE aus der Umklammerung des Staates herauskam, ber eın
noch vıel größeres Interesse hatte der Staat, daß in einer Zeıt,

der VOoO den liberalen und nationalen Strömungen 1n seinem
Bestande gefährdet WAar, der Kırche eine Stuütze fand Daher
kam © daß größeren Upfern bereit WAar, als NO -
malen Umständen gebracht hätte. Wenn INa VO fern desStaates spricht, denkt INa vielfach die Schulfrage. och
scheint €es mıir, daß INa die Dinge ZU einselt1g sıeht. Für die
Monarchie War 6s eın ungeheurer Vorteil, daß Zıie 1m Lombardo-
venetianıschen Königreich, iın Böhmen un Ungarn der Kpiskopat.den Unterricht der breiten Massen ın den Volksschulen über-
wachen sollte. Auf Grund des Nominationsrechtes des Qlsers W:
anzunehmen, daß der Episkopat zuverlässiger seın würde als der,
besonders ın talıen und Ungarn, sehr nationalistische Adel der ®  ®als das überall liberale Bürgertum. Von Anfang Wäar C eine
Belastung für das Konkordat, daß allzu ffen miıt politischenAbsichten geschlossen worden WAar. Bezeichnend ist, daß sıch der
italienische und der ungarısche Kpiskopat stark den Ab-
schluß des Vertrages VWehr seizten He diejenigen, denen die
Eixistenz der Monarchie eın Dorn 1m Auge WAar, übertrugen ihre
Abneigung 1m verstärkten Maße auf die Kirche, und das Kon-
kordat wurde der Prügelknabe für alles, w as in der Monarchie
miıßlang. Das Konkordat selbst wurde eın Politikum ersten
Ran es12

Schon bald ach dem Abschluß ergaben S1C.  n Schwierigkeiten
be1 der Durchführung, esonders w as Bücherzensur und geistliche
Gerichtsbarkeit angıng Die Schwierigkeiten kamen VOTLr Iiem AUuUSs
iıberalen un rotestantıschen reıisen un: fanden verstärkte
Beachtung, qals P}sterreich den Krieg VOo  e 1359 Napoleon 111
un Pıemont verlor. Daß Franz Joseph den Kampf Aschnell aufgab, obwohl Österreich weder be Magenta noch bei
Solferino entscheidend geschla worden Wäal, hatte seinen Grund51  Kirche und'Staat im &éfi_‘ö$t&@:li ‘  eine1; fi1nktiémierenden Zentralgewalt akfi_onsunf ähig ist. Auch d‘er}  Staat braucht als Organismus Blut und Leben. Und das sollt  A  nun die Kirche mitvermitteln.  X  Die Kirche ihrerseits hatte natürlich größtes Interesse daran,  daß sie aus der Umklammerung des Staates herauskam, aber ein '  noch viel größeres Interesse hatte der Staat, daß er in einer Zeit,  in der er von den liberalen und nationalen Strömungen in seinem  Bestande gefährdet war, an der Kirche eine Stütze fand. Daher  kam es, daß er zu größeren Opfern bereit war, als er unter nor-  malen Umständen gebracht hätte. Wenn man von Opfern des  Staates spricht, so denkt man vielfach an die Schulfrage. Doch  scheint es mir, daß man die Dinge zu einseitig sieht. Für die  Monarchie war es ein ungeheurer Vorteil, daß z. B. im Lomhardo-  venetianischen Königreich, in Böhmen und Ungarn der Episkopat.  den Unterricht der breiten Massen in den Volksschulen über-  wachen sollte. Auf Grund des Nominationsrechtes des Kaisers war_  anzunehmen, daß der Episkopat zuverlässiger sein würde als der,  besonders in Italien und Ungarn, sehr nationalistische Adel oder  63  }  /  als das überall liberale Bürgertum. Von Anfang an war es eine  Belastung für das Konkordat, daß es allzu offen mit politischen  Absichten geschlossen worden war. Bezeichnend ist, daß sich der  italienische und der ungarische Episkopat stark gegen den Ab-  schluß des Vertrages zur Wehr setzten. Alle diejenigen, denen die  Existenz der Monarchie ein Dorn im Auge war, übertrugen ihre  1  Abneigung im verstärkten Maße auf die Kirche, und das Kon-  kordat wurde der Prügelknabe für alles, was in der Monarchie  N  mißlang. Das Konkordat selbst wurde ein Politikum ersten  «  Ranges??),  Schon bald nach dem Abschluß ergaben sich Schwierigkeiten  bei der Durchführung, besonders was Bücherzensur und geistliche  Gerichtsbarkeit anging. Die Schwierigkeiten kamen vor allem aus  liberalen und  rotestantischen Kreisen und fanden verstärkte  Beachtung, als  ö  sterreich den Krieg von 1859 gegen Napoleon II1.  und gegen Piemont verlor. Daß Franz Joseph den Kampf so  f  78  schnell aufgab, obwohl Österreich weder bei Magenta noch bei  Solferino entscheidend geschlagen worden war, hatte seinen Grund _  vor allem in der Furcht vor  reußen, das einen längeren Krieg  dazu hätte benützen können, die deutsche Frage in seinem Sinne  zu lösen. Das war auch der Grund, warum Österreich von da an  R  bei der Durchführung, des Konkordates Schwierigkeiten machte.  Man wollte die deutschen Protestanten nicht vor den Kopf stoßen,  darum auch das Protestantenpatent von 1861!). Während des  Krieges hatte man die Erfahrung gemacht, daß der lombardische  122) Dazu u. a. Coelestin Wolfsgruber, J. 0. Friedjung, Österreich von 1848—  1860, 2 Bde., Wien 1907/12; I 1918; J. A. Ginzel, Kirchliche Zustände in Österreich  unter der Herrschaft des Konkordates, Wien 1859.  13) Feine, S.. 550.  4*  &eVOTr Hem ın der Furcht VOor reußen, das einen längeren Krieg
azu hätte benützen können, die deutsche Frage seinem Siınne
Z lösen. Das War uch der Grund, Osterreich VO  5 da 4
bei der Durchführun ‚des Konkordates Schwierigkeiten machte.
Man wollte die deutsce Protestanten nıcht VOT den Ko stoßen,
darum uch das Protestantenpatent VOoO 1861*3). ährend des
Krieges hatte Ina. die Erfahrung gemacht, daß der lombardische

Dazu a,. Coelestin Wolfsgruber, Frıedjung, Österreich VO:  } 1848—
1860, de., Wien 1907/12; 1918; Ginzel, Kırchliche Zustände ın Österreich
untier der Herrschaft des Konkordates, Wien 1859

13) Feine, 550
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Klerus offen au der Seijite des Feindes gestanden war un der
ungariısche sich Passıv verhalten hatte, Tatsachen, die ın den Augendes Staates, der DU VO hiıberalen Staatsmännern W1€e Schmerling
geleitet un beeinflußt wurde, das Konkordat wertlos machten.
©® häuften siıch schon iın den Jahren VOL 1866 die Angriffe des
Liberalismus das Konkordat und erlangten ach der Niıeder-
lage VO Köniygrätz orkanartıge Stärke!*?).

Die seıt 1867 erfolgte Gesetzgebung iın Österreich-Ungarn ıst
auf. weıte Strecken hın eine bsa das Konkordat SCWESCH,
noch bevor 6S Juli 1870 gekündigt wurde. Man denke
dıe Maigesetze VO 1868 das Khegesetz (Trauung VOr der
politischen Behörde, wenn der Geistliche durch das Kirchengesetzdaran gehindert wäre), das Reichsvolksschulgesetz, das
interkonfessionelle G((esetz!®). och ist das onkordat uch VOo
der rein politischen Seite her durchlöchert worden. esehen VO
der Lombardei und VO Venetien, die 1859 un: 1866 AaUus dem
Geltungsbereich des Konkordates schıeden, ist seiıne Gültigkeit
VOr allem uch 1mMm Königreich Ungarn hinf ällig geworden, seıt
die ungarısche staatlıche ouveränıtät durch den „Ausgleich”des Jahres 1867 wlederhergestellt wurde. Die ungarische KRegierungerklärte alle Gesetze, die während der verfassungslosen Zeıt
erflossen aIcCH, für null und nıchtıg. Damit War der weıtaus
größte eıil des Geltungsbereiches des Konkordates verloren-
gegangen*!®), Es konnte sıch 1U mehr eine kurze Spanne eıt
handeln, bis das Konkordat völlig aufgekündigt wurde. Das
Kesseltreiben ın der Presse wurde immer arger, obwohl ohnehin
alle wesentlichen Fragen 1MmM Sinne des Liberalismus entschieden

Fragen WIT ach den Gründen, mussen WIT sS1€e ZU

größten eıl wıeder iın der Polıtik suchen.
sterreich-Ungarn betrieb 1ın der eıt zwıschen 1867 un!: 1870

eiıne Politik der Annäherung Frankreich. Beust, eın protestan-
tischer Sachse, ließ sıch ın seiner SANZCH Amtsführung VOTLr allem
VO.  5 seiner Gegnerschaft Preußen leiten. Um seinem Ziel,
der Revanche für 13066, kommen, arbeıitete auf eın Bündnis
mıt Frankreich hın un suchte uch talıen dafür gewinnen.Im Zuge dieser Verhandlungen wurde offenbar, daß Italiıen Sud-
tirol bıs ZU Brenner beanspruchte. Beust eantwortete diese
Forderung mıt dem inwels au den Kırchenstaat, den „Dorn 1mMm
Fleische Italiens“ un: wirkte au Frankreich e1n, daß cs seine
Sicherungstruppen aus dem Patrımonium Petrı zurückzog. In
einem Brief den österreichischen Botschafter ın Paris VO

Juli 1870 bemerkt Beust: „Indem die französısche Reg1erung
die Räumung Roms vollzieht, WIT:  d sS1Ee eine Tat des unbezweifel-

14) Österreichisches Staatswörterbuch, 111,
Hantsch, Die Geschichte sterreichs, IL, 393 /413.

16) Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wiıen, Pol. Archiv 40/275, 3093,
75 VO. Q, VIIL 1870.
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baren Liıberaliısmus seLzen un wırd sS1e ihrem Gegner (Preußen)eine W affe entwıiınden un einen Damm aufrichten den über-
schäumenden Leutoniısmus, den Preußen ın Deutschland entfachthat und dessen Ansteckung doppelt fürchten!”).“

In diesem Verhalten, VOLT allem dieser Außerung Beusts,
scheint MIr uch die Frklärung für die Kündigung des Konkordates,
gerade diesem Zeıtpunkt, liegen. Wenn INa die Dokumente
des Wıener, des Parıser un:« des Londoner Staatsarchivs durch-
sıeht, stößt INa überall auf Nachrichten, die ze1ıgen,Bısmarck den Liberalismus VOT seinen politischen W agen
spannte, w1e späater das zarıstische KRußland den Panslawismus
der die SowJetunion den Kommunismus. Bısmarck zahlte Un-
summen die Liberale Presse, VOor allem ın Osterreich-Ungarnund 1n I1talien; konnte au eiıne große Anzahl deutschliberaler
und ungarischer Abgeordneter zählen, brauchte LUr eınen
Wiınk geben, und den Unıiversitäten der Monarchie brachen
Krawalle AaUS,. ber diese subversive Tätigkeit der preußischenAgenten War die Reglerung unterrichtet. Als Beweis dafür bringeich Außerungen österreichısch-ungarischer_ Polhitiker, die

Juli 18570, Iso eine VWoche VOTLT der österreichischen iniıster-
ratssıtzung, der dıe Kündı des Konkordates beschlossen
wurde, fiıelen Am 1870 fand eın sogena_1_mter gememsamerMinisterrat Gegenstand War die Haltung Usterreich-Ungarns1mMm eben ausbrechenden Deutsch-Französischen Krieg. Beust: „Ks
ist bısher alles vermıeden worden, w as au 1€ Reglerung uch
DUr den Schein des Abweichens VO  > der Politik der Passıyvıtät
hätte werten können, schon mıt Rücksicht auf uNnserTrTe Presse,
welche, wWw1€ mıt Siıcherheit AD SCHOMM werden kann, infolgepreußischer Lockmittel den Kampf uch bei unNns als einen deutschen
aufgefaßt wı1ıssen Preußen rechnet och immer darauf, durch
einen Druck auf UNsSeTeE öffentliche Meinung be] uns dahın

abringen können, daß WIT mıt ihm gehen“. dr „Österreich-
Ungarn annn nıcht indıfferent dastehen gegenüber Preußens
Agitationen 1m Inneren uUuNnserer Monarchie. Es schürt dem
Aushängeschild des Liberalismus iın der diesseitigen Reichshälfte

CNS0, wWw1€e In Un ar  5 für se1ıne Zwecke Agenten haäalt und
Journale kauft”18), Die Angst VOoOrLr der Lhberalen Öffentlichkeit, VOorder Presse, wWwar C die die Regilerung ZU Kündigung des Kon-
kordates bewogen hat Wenn Beust darandenken wollte,
Deutsch-Französischen Krieg eine österreichısche, VOo Preußen

Darüber habe ich umfahgreiches Maternal eingesehen ım Wiener Haus-, Hof-
un! Staatsarchiv (Fasz, X1/73—75, 9 1/222, 1/224; Archives
de Ministere des affaires etrangeres, Parıs, Fasz,. 1044—47 ; Autriche 502; Italıe 2  ’
Publie KRecord OÖffice, London, Fasz, 7, (O7: 7068, 43/108, 109; 70/165, 166;
45/164, 165, 166

18) Haus-, Hof- und Staatsarchiv, ]ı1en, Pol.-Archiv, Fasz, 40/275, f 383/430,
Zie 2855
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unabhängige Politik Z führen, besonders aber, wenn vorhatte,
1im alle der Möglichkeit durch eın Bündhnis mıt Frankreich
Preußen die Beute VO 1866 wıeder abzujagen, mußte den
deutschen Liberalismus in Österreich un das deutschfreundliche
liıberale Ungartum gewınnen, und das konnte VOTLr 1Tlem durch
Entgegenkommen weltanschaulichen Fragen. E  1nNne€e Außen-
politik den mächtigen Liberalismus WAar VO. vornehereıin
ZU Scheitern verurteılt. Auf diese W eise hat S1C  h die Oster-
reichische Regierung Aaus politischen (Gründen zweimal den
Katholizismus versündigt: durch die Schuld Untergang des
Kirchenstaates un durch die Aufkündigung des österreichischen
onkordates. Beust fiel diese Politik als Protestanten un: Nıicht-
österreicher wahrscheinlich nıcht schwer. Offiziell wurde als (Grund
der Kündigung das Vatikanische K onzil und das Unftehlbarkeits-
dogma angegeben, dadurch sSEe1 „der Kompaziszent ein anderer
geworden”. Wäas VO diesem otfizıellen Grund der KündigungB halten ist, Sagt uch der englische Botschafter ın 1en, Bloom-field, iın einem Bericht den englischen Außenminister Granvilleb  Zur  ®  Z (10 August)!?) „Ver Vorwand ist armselig, unnötıg un nıchts-
sagend. Bisher war CS die Politik der Keglerung, das Konkordat
dem Buchstaben ach bestehen lassen, obwohl die Gesetze,
die geschaffen wurden, dem Konkordat entgegenstanden. Jetzt
Ist iın der Politik der KRegierung eln echsel eingetreten.“ Daß
die Behauptung, das Konkordat hätte gekündigt werden mussen,
weiıl der K ompaziszent ein anderer geworden sel, NUur eiıne Ausrede
WAÄar, ergibt siıch daraus, daß abgesehen VOo scharfen Reden SArnıchts weıter geschah. Erst 1im Maı 1874 wurden dıe außeren
Rechtsverhältnisse der katholischen Kıirche durch esetze geregelt.

Leider sınd die Protokalle der Ministerratssitzung VOo
18370, die sich mıt der Kündigung des onkordates befaßte, dem
Brande des Justizpalastes 1927 ZU Opfer gefallen, doch ist
möglich, Rückschlüsse aus einem äahnlichen alle ziehen. Am

August fand eın gemeinsamer Ministerrat 1Im Beisein des alsers
s  9 dem sıch Außenminister Beust, der österreichische
Ministerpräsident Potocki, der ungarische MinisterpräsidentAndrassy, die Kultusminister beider Reichshälften, Stremayr un
Kötvös, beteiligten. Gegenstand wWwWar die Wiedereinführung des
Placetum Ungarn un: eine eventuelle Beteiligung Österreichs

dieser Maßnahme. Der Kaiser War die Einführung iın
Ungarn un natürlich uch ın Österreich. Die Ungarn plädiertenfür die Kınführung mıt der Begründung, daß das eın altes arı-
sches (Gesetz sel, dessen sich schon König Sigismund 1408 bedient
hätte und das ın der verfassungslosen eıt 1850 aufgehobenworden SeL. Österreich habe das Konkordat aufgehoben, das
Ungarn SOW1€eSO nıe Gesetzeskraft erlangt habe, daß der unggri-

19) F  9 767, Nr.
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SChen Regierung als einzige Maßregel / die Wiedereinf uhrung des
Placetum regium brı bleibe. „ s musse nochmals hervorgehoben
werden, daß die öffentliche Meinung, der INa 1er (ın Österreich)durch die Kündigung des Konkordates gerecht wurde, in Ungarn
DUr durch die Wiedereinführung des Placetum befriedigt werden
könne.“ Im Verlaufe des Ministerrates iragte Beust ach den
praktischen Wirkungen der Kınführung des Placetum, Zıe wenn
eln Bischof sıch weıgere, folgen. Andrassy antwortet darauf,
die Regierung wolle S1C  h be1 vorkommenden Interpellationen AaU S -

weısen, weıter gedenke s1e nıchts i  5 Der all eiıner Wiıder-
setzlichkeit werde übrıgens in Ungarn nıcht vorkommen. Darauf
antiıwortieie Beust: „„Wenn INa  S ın Osterreich sıeht, daß eine Nicht-
befolgung nıcht bestraft werde, wiıird 1000218 einsehen, daß das
Placetum nicht vıel wert sel, un annn WIT  d INna.  s sıch leichter ber
dessen Nichteinführung ın Osterreich trösten®9)”, Aus dem (+anzen
geht eindeutıg hervor, daß die Kündıgung des onkordates nıcht
aus sachlichen, das Religiöse berührenden Gründen VOTrSCHOMMEN
wurde, sondern VOFLFr allem, Iina  s annn ruhig SaSCcH, fast ausschließ-
hch aus staatspolitischen Frwägungen, nämlich ZU Beruh1
der Liberalen und iıhrer Presse, diese Kreise für die Außen-
politik Z gewınnen, die 1im Sommer 1870 antı
französisch War,.

preußisch und DFrö-

Fassen WITr ZUSAMMEN . Das Konkordat VO 1855 ist VO seinem
Beginn bis seinem nde VO der Innen- und Außenpolitik
überschattet SCWESCH. Es wurde geschlossen, weıl für den schwer
erschütterten Öösterreichischen Staat ach 18343 eine brauchbare
Hilfe WAar, S1C.  h wıeder konsolidieren; wurde schrittweise
abgebaut Je ach der ınnen- un außenpolitischen Notwendigkeıt,

wurde gekündigt, als INna die Liberalen einer Bismarck
gerichteten Politik benötigte, die ihnen naturgemäß wen1g Freude
bereıitete. Vielleicht sın  d WITr U geneigt, den Wert dieses Kon-
kordates unterschätzen. Wenn uch vorzeıtig das Opfer
politischer Umtriebe wurde, hat doch iın den wenıgen Jahren
seines Bestandes vVv1e  ] erreicht: die Beendigung des jahrhunderte-
alten Staatskirchentums, insbesondere die Rückführung des Oster-
reichischen Sonderkirchenrechtes josephinischer Prägung au die
Grundlagen des kanonischen Rechtes, SOW1e die Auslösun eıner fort-
währenden Erneuerung des innerkirchlichen Lebens ın sterreich.

Das Verhältnis von Kırche und Stagat ÖOsterreich VO|  >
1870 bıs 1913

Die Krneuerung des ırchlichen Lebens zeigte sıch, 4imch
diıe Umstände auf demdiktiert, zunächst hauptsächlich
Sektor des öffentlichen Lebens, schon unmittelbar ach 1867 Die

20) Haus-, Hof- und Staatsarchiv, pol. Archiv 40/275, ’ 3093,
75
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Katholiken begannen S1C.  h organisieren“). In den meısten
Kronländern kam e6s 1m Frühjahr 1868 ZU Sammlung VO Unter-
schriften die unkirchlichen Gesetze. Da papıerene Proteste
immer wirkungslos sınd, Wenn nıcht dahinter eine Gewalt steht,die nachhilft, schritt INa bald darauf Gründung der
katholisch-konservativen Volksvereine. Um diese Zeıt wurden die
ersten österreichischen Katholikentage abgehalten, wurde das
katholische Pressewesen 1nNns Leben gerufen, in Oberösterreich u z
das „Linzer Volksblatt“ gegründet. Leuchtendes Vorbild 1m
Kampf diıe hberale Arroganz War ın jenen Jahren Bischof
Kudigier. och wWwWar die katholische Kırche au Grund der hiıstor1i-
schen Gegebenheiten nıcht auf eıine geschlossene Oppositionden Staat vorbereıtet. Man hoffte., daß die (resetze, die staatlıcher-
seIıts anstiatt des Konkordates die kırchlichen Probleme regelnsollten, erträglich seın würden und daß VOTLT 1Hem der Kaiser das
Argste verhindern würde. Diese Hoffnungen erfüllten sıch DUr ZU.
Teil Am Mai 1874 traten das (zesetz ber die Regelung der
außeren Rechtsverhältnisse der katholischen Kirche SOW1e das
G(Gesetz ber die Bedeckung der Bedürfnisse des katholischen
Kultus In Kraft, Maı 1874 das ber die gesetzliche AÄner-
kennung VO  - Religionsgesellschaften. Gegen den Entwurf der zweı
ZUerst enannten (Üesetze hatte der Episkopat März 18374
protestiert, jedoch ohne Erfolg. Die Lage der Kırche ach der
Vollendung der liberalen Gesetzgebung WAar 16898 diıe, daß der
Staat die staatliche Überordnung in den außeren Angelegenheitender Kırche und die Wahrung voller Parıtät gegenüber allen aat-
lıch anerkannten Konfessionen für S1C  h in Anspruch nahm, jedochder Kırche hinsichtlich ihrer ıinneren Angelegenheiten Selbst-
bestimmung und Selbstverwaltung zusıcherte. Der Kaiser er-
zeichnete DUr wıderstrebend und Nu der Bedingung, daß
die (Gesetze wohlwollend angewendet würden. So erging ennn

Maı 18374 eın Erlaß des Kultus- und Unterrichtsministeriums
alle Länderchefs, in dem esonders hervorgehoben wurde, daß
der österreichischen Staatsgewalt ferneliege, irgendwie 1n das

kırchliche Leben einzugreifen, und daß S1e vielmehr au kräftigeEntwicklung des Keligionswesens als des stärksten Pfeilers der
öffentlichen Moral hohen Wert lege. uch wurde darauf hinge-wıesen, daß die Staatsbehörden überall dort, das Gesetz das
KEınvernehmen der Einverständnis mıt den Kirchenbehörden
fordere, diese rechtzeitig anzugehen hätten??).

Es wundert uns, daß TO der Kündigung des Konkordates
das Nominationsrecht des alsers au 1€ österreichischen 15=

21) Über die Entstehung einer katholisch-politischen Bewegung vgl meine Studie:
Das Kingen die christliche emokratie 1n Österreich, 1h.-pr. Quartalschrift, Linz,103, 1955/1, 1—15

22) Österreichisches Staatswörterbuch, 111,
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tumer VO der Kırche nıcht bestritten wurde Der rund dafür
lag neben anderen Erwägungen VOr Hem darın, daß uch 1m
Konkordat VOo  5 einem Priviıleg gesprochen wurde, das VOoO
HI Stuhl schon den Vorfahren des alsers erteilt worden se1?3),
ährend u das Verhältnis zwıschen Kırche und Staat offizıell,
wWenilnNl uch einselt1g geregelt WAar, SINg ın der Presse, den
Unıiversıtäten un VOT 1lem uch den Volksschulen der Kampf

die Kırche weıter. Wır S1iN!  d heute größter Abhärtung
auf diesem Gebiete ‘9welche Sprache damals geführt wurde.
Es ist begreiflich, daß jener Teil der Katholiken, der meısten
davon berührt WAar, der nıedere < lerus und die katholischen
Lajen, VOoOr Iem die den Universıtäten studierende katholische
Jugend, höchst unzufrieden War mı1ıt der Haltung der offiziellen
kirchlichen Kreıise, denen AaUuUSs Rücksicht aı das Kaiserhaus und
auf die feudal-konservatıven Schi’chten, denen sS”’Ee ZU. großen
eıle entstammten, die Hände gebunden emn,

Man wäar weıthin uch darüber unzufrieden, daß die berechtig-
Lien Forderungen der kleinen Leute sterreich wen1g VCI -
ireten wurden. So entstand die christlich-soziale Bewegung, die

S1C.  h ZU. Programm machte, die berechtigten wirtschaftlichen,
sozlalen, ber uch relig1ösen Belange der breıiten Massen kräftig

vertreten. Sie stand au dem Standpunkt, daß sS1e diesem
politischen KRingen unabhängıg VOo Episkopat vorgehen e  k  önne,
solange s1€e auft dem Boden der christlichen Grundsätze stünde.
Eıs ıst keıin (+eheimnis, daß diesem Zusammenhang eın
Zerwürtfnis der reformerischen Kreise mıt dem Episkopat gab,
das soweıt SinNg, daß 18395 eine Abordnung der österreichischen
Bischöfe ın Rom erschıen, eın Verbot der christliich-sozialen
Bewegung durch den Papst ZU erreichen. Gleichzeitig sandte die
KReglerung eın Memorandum den Hl Stuhl, ın dem au die Gefahr
hingewiesen wurde, die die Christliichsozialen für Kıirche un Staat
edeuteten. 1€ Forderung des KEpiskopates un!: der Regierung
wurde ber VO. Leo XILL zurückgewlesen, der beı dieser Gelegen-
eıt ziemlich harte Worte ber den österreichischen Episkopat
fallen heß, wle, daß die österreichischen Bischöfe Josephiner se1en,
daß INa doch nıcht 1€ einzı Bewegung verbieten könne, au
die INa S1C.  h der Stunde der efahr verlassen könne, und andere.
Die Entscheidung des Hl Stuhles, daß die Katholiken 1ın ihrer
pelitischen Betätigung unabhängig VOo Episkopat vorgehen
könnten, wurde Vo  D größter Bedeutung für den österreichischen
Katholizismus**). Jetzt erst konnte S1IC.  h eine Bewe auftf breıiter
Basıs bilden, die hne Ilzu CENSC Bindung of, del un!:

runs die Dinge eım Namen NeENNEN durfte. Geführt VOoOVolks  RegieMa Karl Lueger, VO Jesuıtenpater Abel, VOo Moral-

* Vgl uch Feine, 582,
24) Das Kıngen die chrıstliche Demokrafie‚
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Miko, Kirche und Staat im alten ÖsterreichD  3)%12’Ä  58  _ Miko, Kiréhe und Staat im alten ésterrelcli  W  theologen Franz Schindler vund vielen anderen, Geistlichen  ufid  Laien, brachen die Katholiken auf breiter Front vor, eroberten  bisher schier uneinnehmbare Bastionen des Liberalismus wie  Wien; die katholische Studentenschaft sammelte sich.im CV. und  brach damit die Monopolstellung der Liberalen an den Universi-  täten, die Leogesellschaft und zahlreiche andere Institutionen der  Katholiken traten damals ins Leben — es war wie ein Frühling  nach langem Winter?®). Ein Hauptgrund, warum die neue Bewegung  so viel Erfolg hatte, war, daß sie demokratisch war, daß sie im  Sinne des päpstlichen Rundschreibens „Rerum novarum“ auch  dem kleinen Mann zu seinem Recht verhelfen wollte. Die christ-  liche Demokratie hat verhindert, daß die seit 1897 gestartete  „Los-von-Rom-Bewegung“ Wurzeln in den breiten Massen fassen  konnte, sie hat, zusammen mit der Sozialdemokratie, das all-  gemeine, gleiche Wahlrecht von 1907 erkämpft. Eine Folge dieser,  für Österreich neuartigen Situation im Verhältnis von Kirche und  I  Staat war das Veto Kaiser Franz Josephs gegen die Wahl Kardinal  Rampollas zum Papst im Konklave des Jahres 1903%). Rampolla  wurde von den in  sterreich herrschenden Schichten als der Ver-  antwortliche für die neue Richtung im Katholizismus angesehen.  Doch war auch dieses Veto providentiell. Denn Pius X., der an  Stelle Rampollas den päpstlichen Thron bestieg, wurde der Papst,  der durch seine innerkirchlichen Reformen die in Bewegung  geratenen katholischen Kräfte vor der Gefahr der Veräußerlichung  bewahrte und sie in gesicherte Bahnen lenkte.  So sehen wir den österreichischen Katholizismus am Ende des  alten Österreich innerlich und äußerlich gekräftigt. Eine letzte  große Demonstration dafür war der Wiener Eucharistische  Kongreß des Jahres 1912, bei dem sich alte Tradition und junge  Begeisterung brüderlich gefunden haben. Dann kam der erste  Weltkrieg und das Ende der Monarchie. Erst 1918 zeigte sich, wie  wichtig für die Kirche die Unabhängigkeit vom Staate war. In  diesem Lichte gesehen, war sowohl die Aufkündi  ng des Kon-  kordates wie die dadurch ausgelöste katholische Selbstbesinnung  eine weise Fügung der göttlichen Vorsehung. Die Kirche wurde  nicht in den Abgrund des Unterganges mitgerissen, sondern stand,  vertreten durch die Christlichsoziale Partei, vom Anfang an be-  stimmend am Wege des neuen Österreich.  25) Über diese Periode vgl. besonders: Friedrich Funder, Vom Gestern ins  Heute. Aus dem Kaiserreich in die Re  publik, Wien 1952; dprs.‚ Aufbruch zur christ-  lichen Sozialreform, Wien 1953,  %) Dazu: Engel-Janosi, L’Autriche au conclave de 1903, Revue Belge de  Philologie et _ d’Histoire,. Tome XXIX (1951), Nr. 4, Brux  elles 1951, p. 1120/1141;  Miko, Das Konklave des Jahres 1903 und das österreichis  ch-ungarische Veto, Th.-pr.  Quartalschrift, Linz, 1953/4, S. 285—302; ders., Vorbereitungen der europäischen  Großmächte, insbesondere Österreich-Ungarns auf das Konklave des Jahres 1903.  Jubiläumsbericht des Koflegium Petrinum 1954,theologen Franz Schindler un! vıelen anderen, Geistlichen und
Laien, brachen 1€e€ Katholiken auf breiter Front VOT, eroberten
bısher schier uneinnehmbare Bastionen des Liberalismus WI1I€e
Wien: die katholische Studentenschaft sammelte sıch . im un
brach amıt die Monopolstellung der Liberalen den Nıversi]-
täaten, die Leogesellschaft und zahlreiche andere Institutionen der
Katholiken tLraten damals i1ns Leben War w1€e eın Frühlingach langem W inter®°), EFın Hauptgrund, die eue Bewegung1el Kırfolg hatte, war, daß sS1e demokratisch WAar, daß sS1€e im
ıIınne des päpstlichen undschreibens „Rerum novarum “ uch
dem kleinen Mann Zl selnem Recht verhelfen wollte. Die christ-
che Demokratie hat verhindert, daß die seıt 1897 gestartete„Los-von-Rom-Bewegung“ urzeln 1n den breiten Massen fassen
konnte, S1€e hat, N  en mıt der Sozialdemokratie, das all-
gemeıne, vyleiche VWahlrecht VOo 1907 erkämpft. E  ine Folge dieser,für Osterreich neuartıgen Situation 1m Verhältnis VOoO Kirche und
Staat War das Veto Kaiser Franz Josephs die Wahl Kardinal
Kampollas ZU Pa ST 1im Konklave des Jahres 1903?6), Kampollawurde VOo den sterreich herrschenden Schichten qls der Ver-
antwortliche für die CcCue Rıchtung 1m Katholizismus angesehen.och War uch dieses Veto provıdentiell. Denn P  1uUS X der
Stelle Rampollas den päpstlichen IT’hron bestieg, wurde der Papst,der durch seine innerkirchlichen KReformen 1€e Bewegung
geratenen katholischen Kräfte VOFr der Gefahr der Veräußerlichungbewahrte und sS1e iın gesicherte Bahnen lenkte.

So sehen WI1r den österreichıschen Katholizismus nde desalten Osterreich innerhich un: außerlich gekräftigt. Eine letzte
oroße Demonstration dafür WAar der Wiener Eucharistische
Kongreß des Jahres 1912, bei dem sıch Ite Tradition und jungeBegeisterung brüderlich gefunden haben Dann kam der
eltkrie un das nde der Monarchie. KErst 1913 zeıgte sich, w1ıe
wichtig ur die Kıirche die Unabhängigkeit VOoO Staate War. In
diesem Lichte gesehen, War sowohl die Aufkündi des Kon-
kordates w1e€e die dadurch ausgelöste katholische Selbstbesinnungeine welse Fügung der göttlichen Vorsehung. Die Kıirche wurde
nıcht iın den Abgrund des Unterganges mıtgerissen, sondern stand,
verireten durch die Christliichsoziale Partei, VOo Anfang be-
stiımmend Wege des Österreich.

25) Über diese Periode vgl besonders: Friedrich Funder; Vom Gestern inNnsHeute. Aus dem Kaiserreich ın die Republik, ı1en 1952; dprs.‚ Aufbruch ZU  (n chrıst-
Lichen Sozlalreform, 1en 1953

26) Dazu: Engel-Janosi, L’Autriche conclave de 1903, Revue Bel dePhilologie et d’Histoire,. Tome XMXIX (1951), Nr. 4ı, Bruxelles 1951, 1120/1141;Miko, Das Konklave des Jahres 1903 un das österreichisch-ungarısche Veto, Th.-pr.Quartalschrift, Linz, 1953/4, 285—302; ders., Vorbereitungen der europälischenGroßmächte, insbesondere Österreich-Ungarns auf das Konklave des Jahres 1903.Jubiläumsbericht des Koflegium Petrinum 1954
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- Diel Dr ach 1913 hat ur das Verhältnis VO  5 Kırche und
Staat In Österreich eine weıtere Lockerung gebracht. Vor allem
wurde der StUrz der Monarchie VO größter Bedeutung. W enn-
gleich nıcht VOo der Bedeutun w1e in den protestantischenGebieten Deutschlands, da sıch Ja die katholische Kırche ın (ster-
reich seIit den Jahren 1867, bzw. 1870 einem schmerzlichen
Ringen schrıittweise selbständig gemacht hatte. 1918 el das
Nominationsrecht des alsers au die österreichıschen Bistümer,
geblieben ist der Usus, VOT Frnennung eines Bischo{is seıtens des
Hl Stuhles die Stellungnahme des Sötaates ZU vorgesehenenKandıidaten einzuholen. J7e zahlreıchen landesfürstliichen Patronate
wurden DU VO  on den einzelnen Landesregierungen ausgeübt, die
fast ohne Ausnahme VO  5 christlichsozialen Politike darunter

manchen Priestern, geleitet wurden. Im übrıgen blieben die
Verhältnisse w1e€e ZU. Zeit der Monarchie. Da die Christliichsoziale
Partei bıs 1934 die führende Regierungspartel” konnten die
(r efahren, die S1C.  h Aaus dem Fortfall der Monarchie für die Kırche
ergaben, weıtestgehend unschädlich gemacht werden. Im G(egen-
teıl, jetzt erst wurde möglıch, die Beamtenschaft, VOTr allem
die Zentralbürokratie SOW1e die Hochschulen VOoO der alleinigen
Beherrschung durch den Liberalismus befreijen. Leider kam
auf Bundesebene zwıschen Christlichsozialen und Sozialdemokraten

keiner Verständigung. Die Sozialdemokraten eharrten ‘welt-
anschaulich auf ihrem atheistischen Standpunkt, die Christhich-

W  nsozialen konnten sıch, gehemmt durch ihre CHSC Bındung
Großdeutsche und Landbund, spater die Heimwehren,
wen1g den sozılalen Problemen wıdmen. FKür die Kirche brachte
diese innerpolitische Blockbildung große Schwierigkeiten mıt S1C.  n.
1€e Sozialdemokraten suchten mıiıt Hıltfe einer intensıven Hetze
ZU Abhfall von der Kirche, durch die Kinderfreundebewegung,
durch die Förderung der Feuerbestattun Wien durch die
sogenannten Ssever-Ehen einen Druck aquf die Christlichsozialen,
bzw deren Führer, Prälaten Dr Jgonaz Seipel, auszuüben.

Neben der großen Weltwirtschaftskrise Beginn der e
dreißiger Jahre und dem Aufkommen totalıtärer Bestrebungen ın
zahlreichen CUTrÖ aıschen Ländern War C esonders 1m FKFalle

sterreichs, die tarrheıt der weltanschaulichen Fronten, dıe das
nde der demokratischen Regierungsform herbeiführte. Für die
Kıirche bedeutete ]J€s den Verzicht au die eigene politische
Bewegung, die Zurückziehung der Geistlichen Aus der aktıven
politischen Betätigung (1933 /34). Der österreichische Kpiskopat
hoffte, daß die Kirche durch das 1m un)] 1933 zwischen dem
HI Stuhl un der KRepublik Österreich geschlossene Konkordat

gesichert waäre. Da der österreichische Ständestaat offiziell
auf christliqher Basıs ruhte und die führenden Männer ZzZum größten
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Pastoralfragen

Teil aus der Christliichsozialen Partei hervorgegangen aIcChH,
wWar diese Hoffnung uch berechtigt. Das große Fragezeichen wWar

allerdings das Zustandekommen der Ordnung un: das
Beiseitestehen des natiıonalen un des sozialıstischen Bevölkerungs-teıles. Schon 1938 wurde der Ständestaat VOo nationalsozialhlisti-
schen Regime abgelöst un damıt für die Kırche eine vollkommen
NCUEC Lage geschaffen. Der offene Kulturkampf, der sofort aus-
brach, die Unmöglichkeit, siıch irgendwelcher irdischer Machtmittel
ZU bedienen, eine ungeheure Belastungsprobe für die Kırche

Österreich, zeıgten ber auch, daß sS1€e stärker WAar, qals Ina

allgemein ANSCHOMMEN hatte. Das nde des Krieges brachte
nıcht DÜUuU für Üsterreich, sondern uch für die Kırche Osterreichs
1€e Befreiung un! einen Anfang. Es WIT  d guL se1ın, be1 der
KRegelung der och ofenen Fragen 1mMm Verhältnis VOoO Kırche un
Staat auch die geschichtliche Entwicklung berücksichtigen, das,
W as sıch ın der Vergangenheit als gut erwıesen hat., belassen,
ber uch aus den Fehlern dieser Vergangenheit lernen.

Pastoralfragen
Pastoraltheologisches ( Kınsey-Report. Wer die Absicht at, sıch alg

Seelsorger ZU einem wenıgstens auf den ersten Blick eın naturwıssen-
schaftlichen Werk außern, wI1€e der DUu. auch 1n eutscher Sprache
vorliegende zweıte „Kinsey-Report“ (Alfred Kınsey, Das sexuelle
Verhalten der Frau, Verlag Fischer, Berlin und Frankfurt /Main,
1954, XAXILL/7LI S: Leinen 36.—) sSelin für sıch ın Anspruch nımmt,
muß die Berechtigung un!: gleichzeitig das pastorale Anliegen €1 erst
einmal dartun. Es muß ausdrücklich gleich Beginn Nserer Betrach-
tungen festgehalten werden, daß den Autoren dieses umfangreichen
statıstıschen Werkes 1D erster AıNı€e ach ihren eigenen Angaben darum

ist, sexologisches atsachenmaterial sıne ıra et studıio ZUSamMmMmeN-

zustellen ; freilich haben S1€e sıch ann auch „„VONxn der Dringlichkeit unmittel-
barer praktischer Anwendung nıcht dazu bestimmen lassen, die Gebiete
einzuschränken”, die s1€e sich für diıe Untersuchung vorgesetzt hatten (S ö

Wenn also eın eın statıstisches Werk der Gegenstand pastoraltheolo-
gischer Erwägungen eın kann, dann deshalb, wel die hıer aufgezeigten
sexologischen TODIeme den Seelsorger sehr direkt angehen un!' weıl
siıch bei näherer Betrachtung erweıst, daß die sogenannte objektive Wahr-
heıt, die uUuLSs aus den abellen des Werkes entgegentrıitt, eben DU  - ıne
halbe VWahrheit und deshalb ıne Lüge ıst. Dabei Mu damit‘ gerechnet
werden, daß dieses Buch auch 1m deutschen Sprachraum ıne gewIisse
Verbreitung erfahren WITr  d, Wenin auch ohl für breıitere Volksschichten

LEUeTrT und 99 langweilig“ eın wird Daran aber ist. Nserer Meinung
ach nıcht zweıfeln, daß sıch die zahlreichen Lbertinistischen und laizı-
stischen Kräfte hıerzulande die Gelegenheit nıcht entgehen lassen werden,


